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Promotionsordnung
der Fakultät für Rechtswissenschaft

der Universität Hamburg für die
Promovierenden der Albrecht Mendels-
sohn Bartholdy Graduate School of Law

Vom 7. Juli 2010

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 13. De-
zember 2010 auf Grund von § 108 Absatz 1 des Hamburgi-
schen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 8. Juni 2010
(HmbGVBl. S. 431) die vom Fakultätsrat der Fakultät für
Rechtswissenschaft am 7. Juli 2010 auf Grund von § 91
Absatz 2 Nummer 1 HmbHG beschlossene Promotionsord-
nung genehmigt.

§ 1

Doktorgrad, Promotionsleistung

(1) Die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität
Hamburg verleiht den Promovierenden der Albrecht Men-
delssohn Bartholdy Graduate School of Law (abgekürzt:
AMBSL) den Grad einer Doktorin oder eines Doktors der
Rechtswissenschaft (abgekürzt: Dr. iur.) auf Grund eines
Promotionsverfahrens gemäß den nachstehenden Bestim-
mungen. Auf Wunsch der bzw. des Promovierenden wird
anstelle des Dr. iur. der Grad eines Ph. D. verliehen.

(2) Durch die Promotion wird über den erfolgreichen
Studienabschluss hinaus die Befähigung zu vertiefter
rechtswissenschaftlicher Arbeit durch eigene Forschungs-
leistungen nachgewiesen. 

(3) Die Promotionsleistung besteht aus

– einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit (Disserta-
tion) oder mehreren Einzelarbeiten (kumulative Arbeit)
sowie

– ihrer mündlichen Verteidigung (Disputation), in der
Regel auf Deutsch oder Englisch. 

(4) Ein Grad gemäß Absatz 1 kann nur einmal verliehen
werden.

§ 2

Promotionsausschuss

(1) Zur Durchführung der Promotionsverfahren wird
vom zuständigen Fakultätsorgan ein Promotionsausschuss
als Prüfungsausschuss im Sinne von § 63 Absatz 1 HmbHG
eingesetzt. Ihm gehören mindestens ein zum Promotions-
verfahren zugelassenes Mitglied der Fakultät sowie eine
promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein pro-
movierter Wissenschaftlicher Mitarbeiter und drei Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer oder habilitierte
Mitglieder der Fakultät oder anderer an der AMBSL mit-
wirkender Institutionen an, von denen eine oder einer Mit-
glied des Direktoriums der AMBSL ist. Für jedes Mitglied
wird ein stellvertretendes Mitglied berufen.

(2) Der Promotionsausschuss entscheidet über die Zu-
lassung von Antragstellerinnen oder Antragstellern und
deren Dissertationsvorhaben zum Promotionsverfahren. Er
ist zur Beratung der Antragstellerinnen oder Antragsteller
verpflichtet. Bei interdisziplinären Promotionsvorhaben
sorgt der Promotionsausschuss für eine angemessene Betei-
ligung der anderen Fächer und entsprechenden Fakultäten
an der Begutachtung. Der Promotionsausschuss tagt nicht
öffentlich.

(3) Der Promotionsausschuss kann Entscheidungen im
Einzelfall oder bestimmte Befugnisse generell der oder dem
Promotionsausschussvorsitzenden oder Unterausschüssen
übertragen. Der Promotionsausschuss kann die Übertra-
gung zu jedem Zeitpunkt rückgängig machen.

(4) Der Promotionsausschuss erlässt Richtlinien zur
Durchführung dieser Promotionsordnung.

(5) Der Promotionsausschuss ist dem Fakultätsrat sowie
dem Direktorium der AMBSL gegenüber rechenschafts-
pflichtig. Er unterrichtet den Fakultätsrat sowie das Direk-
torium der AMBSL einmal pro Semester von seinen Ent-
scheidungen.

§ 3

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Vor Aufnahme der zum Dissertationsvorhaben gehö-
renden Arbeiten ist beim Promotionsausschuss die Zulas-
sung zum Promotionsverfahren zu beantragen. Über Aus-
nahmen entscheidet der Promotionsausschuss. Vorausset-
zung für die Zulassung zum Promotionsverfahren ist im
Regelfall

a) die Zulassung zu einem strukturierten Graduiertenpro-
gramm oder zum allgemeinen Programm der AMBSL;

b) ein herausragender Studienabschluss in einem rechts-
wissenschaftlichen Studiengang durch die Ablegung

– einer Ersten juristischen Prüfung im Sinne des Deut-
schen Richtergesetzes,
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– einer Masterprüfung im Umfang von insgesamt 
– inklusive des zuvor abgeschlossenen Studiengangs
– mindestens 300 Leistungspunkten (ECTS),

– einer Magisterprüfung an einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule,

– einer Diplomprüfung an einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule;

c) das Vorliegen von zwei in der Gesamtnote mit mindes-
tens „vollbefriedigend“ bewerteten rechtswissenschaft-
lichen Seminarscheinen. Liegt beim Zulassungsantrag
nur ein solcher Seminarschein vor, so kann die Zulas-
sung mit der Auflage erfolgen, dass der zweite Seminar-
schein spätestens zusammen mit der Dissertation einge-
reicht wird. Wer zu einem strukturierten Graduierten-
programm zugelassen ist, ist von der Vorlage der Semi-
narscheine befreit. Über weitere Ausnahmen entscheidet
der Promotionsausschuss.

d) der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am allge-
meinen Programm der AMBSL; die Zulassung kann
unter der Auflage erteilt werden, dass dieser Nachweis
bis zur Einreichung der Dissertation nachgereicht wird.

(2) Nach Ablegung einer Bachelorprüfung in einem
rechtswissenschaftlichen Studiengang kann eine Zulassung
abweichend von Absatz 1 Buchstabe b) erfolgen („fast
track“), wenn der Abschluss mit 1,0 erfolgt ist und eine
Feststellungsprüfung durch zwei hauptberufliche Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer oder habilitierte
Mitglieder der AMBSL, darunter mindestens eine Professo-
rin oder ein Professor, in einem für die Promotion wesent-
lichen rechtswissenschaftlichen Fach erfolgreich durchge-
führt wurde. Über die Form der Feststellungsprüfung ent-
scheidet der Promotionsausschuss. Die Zulassung gemäß
den Bestimmungen dieses Absatzes ist mit der Auflage zu
verbinden, dass die Doktorandin oder der Doktorand vor
Einreichung der Dissertation einen Masterabschluss in
einem für die Promotion wesentlichen Studiengang mit
rechtswissenschaftlichen Bezügen erwirbt.

(3) Besitzt die Antragstellerin oder der Antragsteller
einen anderen als die in Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2
vorgesehenen Studienabschlüsse, kann sie oder er zum Pro-
motionsverfahren zugelassen werden, wenn ihre oder seine
Qualifikation für das Promotionsfach gewährleistet ist. Das
gilt insbesondere auch, wenn die Antragstellerin oder der
Antragsteller eine Masterprüfung in einem nichtrechtswis-
senschaftlichen forschungsorientierten Studiengang abge-
legt hat. Der Promotionsausschuss kann diesen Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern kumulativ oder alternativ auf-
erlegen,

– innerhalb einer bestimmten Frist zusätzlich zu den in
Absatz 1 Buchstabe b) genannten einen weiteren Semi-
narschein zu erbringen, dessen Erwerb in dem nach
Absatz 1 geforderten Hochschulstudium üblich oder zur
Ergänzung der von der Antragstellerin oder dem
Antragsteller nachgewiesenen Kenntnisse und Fähig-
keiten für die angestrebte Promotion erforderlich ist,

– eine Feststellungsprüfung gemäß Absatz 2 abzulegen.

(4) Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist eine Äquiva-
lenzbescheinigung bei der Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland oder eine gleichwertige Information einzuho-
len. Im Übrigen entscheidet über die Gleichwertigkeit von
Leistungen und Benotungen der Promotionsausschuss. Er
kann dazu die Stellungnahme eines fachlich verantwort-
lichen Mitglieds der AMBSL einholen.

(5) Die Antragstellerin oder der Antragsteller, deren
bzw. dessen Studienabschluss nicht von einer inländischen
deutschsprachigen Hochschule stammt, weist nach, dass sie
oder er über ausreichende Sprachkenntnisse für die Durch-
führung des Promotionsverfahrens verfügt:
– Antragstellerinnen oder Antragstellern mit einem Stu-

dienabschluss einer ausländischen Hochschule oder
gleichgestellten Einrichtung, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, und die die Promotionsleistungen in deut-
scher Sprache erbringen wollen, durch das Bestehen der
deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang
(DSH) oder gleichwertige Nachweise.

– Sollen die Promotionsleistungen in englischer Sprache
erbracht werden, durch Nachweis von Kenntnissen der
englischen Sprache auf der Niveaustufe C1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
(GER) oder gleichwertiger Kenntnisse.

– Wird das Promotionsverfahren gemäß § 7 Absatz 2 oder
§ 11 Absatz 2 in einer anderen Wissenschaftssprache
durchgeführt, legt der Promotionsausschuss hierfür
geeignete Anforderungen und Nachweise fest.

§ 4
Zulassungsverfahren

(1) Anträge auf Zulassung zur Promotion sind mit den
folgenden Unterlagen an den Promotionsausschuss zu rich-
ten:
a) Zeugnisse, Urkunden und Qualifikationsnachweise, die

gemäß § 3 erforderlich sind,
b) ein tabellarischer Lebenslauf mit Übersicht über die im

Zusammenhang mit dem beabsichtigten Promotions-
vorhaben einschlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen,

c) ein Verzeichnis aller bislang in Alleinautorenschaft oder
Co-Autorenschaft veröffentlichten Schriften,

d) eine Erklärung, ob bereits früher eine Anmeldung der
Promotionsabsicht erfolgt ist oder ob ein Promotions-
verfahren bei einer anderen Hochschule oder einer
anderen Fakultät durchgeführt wird oder durchgeführt
wurde, gegebenenfalls nebst vollständigen Angaben
über frühere Anmeldungen oder Vorhaben zur Promo-
tion,

e) eine Erklärung, dass die geltende Promotionsordnung
der Antragstellerin oder dem Antragsteller bekannt ist.

(2) Dem Zulassungsantrag sind eine Darstellung der
Fragestellung und ihrer Begründung vor dem Hintergrund
des aktuell verfügbaren Forschungsstandes, der Ziele und
Methoden der wissenschaftlichen Bearbeitung sowie ein
detaillierter Zeit- und Arbeitsplan für das Dissertationsvor-
haben („Exposé“) beizufügen. Das Dissertationsvorhaben
muss von mindestens einer Hochschullehrerin oder einem
Hochschullehrer oder einem habilitierten Mitglied der
AMBSL befürwortet werden, die sich damit zugleich ver-
bindlich bereit erklären, die Antragstellerin bzw. den
Antragsteller zu betreuen. 

(3) Über Anträge auf Zulassung zum Promotionsverfah-
ren entscheidet der Promotionsausschuss in der Regel in-
nerhalb eines Monats. Ablehnungen sind schriftlich zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren
ist abzulehnen, wenn:
a) die Voraussetzungen gemäß § 3 nicht vorliegen,
b) die Unterlagen gemäß Absätze 1 und 2 fehlen oder

unvollständig sind,
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c) ein Promotionsverfahren im Fach Rechtswissenschaft
bereits erfolgreich beendet worden ist,

d) die Antragstellerin oder der Antragsteller bereits zu
einem Promotionsverfahren im beantragten Promo-
tionsfach zugelassen ist,

e) wenn die Erklärung gemäß Absatz 1 Buchstabe d) wahr-
heitswidrig abgegeben wird,

f) das Dissertationsthema von keinem Mitglied der
AMBSL fachkundig betreut werden kann,

g) wenn zuvor bereits ein Promotionsverfahren wegen
Täuschungsversuchen oder Täuschungen vorzeitig
beendet wurde oder wenn nachträglich ein Doktortitel
wegen Täuschung aberkannt wurde oder wenn der Kan-
didat im aktuellen Antrag auf Zulassung zum Promo-
tionsverfahren versucht hat, in wesentlichen Aspekten
wahrheitswidrige Behauptungen aufzustellen oder
anderweitig zu täuschen,

h) wenn gewerbliche Promotionshilfe in Anspruch genom-
men worden ist.

§ 5

Einschreibung als Studierende zur Promotion

(1) Doktorandinnen oder Doktoranden müssen sich an
der Universität Hamburg als Studierende zur Promotion
immatrikulieren lassen.

(2) Wird die Einschreibung nicht in der im Bescheid
über die Zulassung zum Promotionsverfahren vorgesehe-
nen Frist bzw. im Verlängerungszeitraum beantragt oder
wird die Einschreibung durch die Universität abgelehnt, so
erlischt die Zulassung zum Promotionsverfahren. Ein
erneuter Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren
wird dadurch nicht ausgeschlossen, kann aber frühestens
im auf die Ablehnung folgenden Semester erfolgen.

§ 6

Betreuung des Dissertationsvorhabens,
Regelbearbeitungszeit

(1) Mit der Zulassung der Doktorandin oder des Dokto-
randen zum Promotionsverfahren verpflichtet sich die
AMBSL, die Betreuung und spätere Begutachtung des Dis-
sertationsvorhabens durch mindestens zwei Personen
(Betreuungskommission) sicherzustellen. Außerdem stellt
sie sicher, dass den Doktorandinnen und Doktoranden zu
Beginn des Promotionsverfahrens die „Richtlinien zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermei-
dung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität
Hamburg“ vom 9. September 1999 in der jeweils gültigen
Fassung ausgehändigt werden.

(2) Betreuerinnen oder Betreuer einer Dissertation kön-
nen diejenigen Mitglieder der AMBSL sein, die

– Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer,

– habilitierte Mitglieder der Fakultät oder einer an der
AMSBL mitwirkenden Institution oder

– aus Drittmitteln finanzierte Nachwuchsgruppenleite-
rinnen oder -leiter sind, für die die Universität Hamburg
oder eine andere an der AMBSL mitwirkenden Institu-
tion aufnehmende Einrichtung ist und denen im Ein-
vernehmen mit aufnehmenden Einrichtung im Rahmen
eines Vertrages das Recht zuerkannt worden ist, Doktor-
andinnen oder Doktoranden zur Promotion zu führen.

Die Betreuung einer Dissertation ist andauernde Pflicht
der Betreuerinnen und Betreuer und darf nicht delegiert
werden. Der Promotionsausschuss bestellt die Betreuerin
oder den Betreuer auf Vorschlag der Antragstellerin oder

des Antragstellers mit der Zulassung nach § 4. Ein Betreuer
oder eine Betreuerin ist dabei stets die Person, die die
befürwortende Stellungnahme gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2
abgegeben hat.

(3) In begründeten Ausnahmefällen können vom Pro-
motionsausschuss auch Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer als Betreuerinnen oder Betreuer bestellt wer-
den, die nicht der Fakultät oder einer an der AMBSL mit-
wirkenden Institution angehören. Der Promotionsaus-
schuss bestimmt in diesem Fall mindestens eine Hoch-
schullehrerin, einen Hochschullehrer oder ein habilitiertes
Mitglied der AMBSL als weiteres Mitglied der Betreuungs-
kommission. Externe Betreuerinnen oder Betreuer müssen
auch dann, wenn ihr dienstliches Tätigkeitsfeld überwie-
gend außerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg liegt,
eine geordnete Betreuung gewährleisten und insbesondere
dafür Sorge tragen, dass der persönliche Kontakt mit der
Doktorandin oder dem Doktoranden sichergestellt ist.

(4) Das Thema des Dissertationsvorhabens kann frei
gewählt werden, die Wahl muss jedoch im Einvernehmen
mit den Betreuerinnen bzw. Betreuern erfolgen. Die Betreu-
erinnen bzw. Betreuer schließen mit der Doktorandin oder
dem Doktoranden eine Betreuungsvereinbarung ab, in
denen das Promotionsthema, beiderseitige Rechte und
Pflichten sowie in der Regel ein auf die Regelbearbeitungs-
zeit angelegter Arbeitsplan festgelegt sind. Die beiderseiti-
gen Rechte und Pflichten beinhalten unter anderem einen
verbindlichen und regelmäßigen Austausch über den Fort-
schritt des Promotionsvorhabens und regelmäßige Rück-
meldungen zu Leistungen und Potentialen der Doktoran-
din oder des Doktoranden, außerdem die Verpflichtung zur
Einhaltung der „Richtlinien zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen
Fehlverhaltens an der Universität Hamburg“ vom 9. Sep-
tember 1999 in der jeweils gültigen Fassung. Wechselt die
Betreuerin oder der Betreuer, so erlischt die Zulassung zum
Promotionsverfahren, wenn infolge des Wechsels die Zulas-
sungsvoraussetzungen entfallen sind.

(5) Während der Bearbeitungszeit der Dissertation sol-
len die Promovierenden die Gelegenheit haben, ihre Fort-
schritte im Promotionsvorhaben in geeignetem Rahmen
vorzustellen. 

(6) In der Regel sollte die Dissertation nach drei Jahren
eingereicht werden und das Verfahren nach vier Jahren
abgeschlossen sein (Regelbearbeitungszeit). In Sonderfällen
legt der Promotionsausschuss entsprechend angepasste
Fristen fest. 

(7) Die Betreuerin oder der Betreuer verpflichtet sich
durch eine Erklärung gegenüber der Doktorandin oder dem
Doktoranden und der AMBSL zur Betreuung des Disserta-
tionsvorhabens für die im Arbeitsplan vereinbarte Bearbei-
tungszeit. Über einen darüber hinausgehenden Betreuungs-
zeitraum entscheidet der Promotionsausschuss auf Antrag
im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer.
Die Doktorandin oder der Doktorand muss einen entspre-
chenden Antrag rechtzeitig vor dem Ende des Betreuungs-
zeitraumes an den Promotionsausschuss richten. Sehen sich
eine Betreuerin oder ein Betreuer oder die Doktorandin
oder der Doktorand im Laufe der Arbeit aus gewichtigen
Gründen veranlasst, das Betreuungsverhältnis zu beenden,
so sind sie verpflichtet, die oder den Vorsitzenden des Pro-
motionsausschusses unter Angabe der Gründe unverzüglich
zu benachrichtigen.

(8) Endet die Mitgliedschaft einer Betreuerin oder eines
Betreuers bei der AMBSL, so behält sie oder er fünf Jahre
lang das Recht, die Betreuung einer begonnenen Disserta-
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tion zu Ende zu führen und der Prüfungskommission mit
Stimmrecht anzugehören. Die zeitliche Begrenzung gilt
nicht für ehemalige hauptberufliche Hochschullehrerinnen
oder Hochschullehrer der Universität Hamburg oder einer
anderen der an der AMBSL mitwirkenden Institutionen,
deren Lehr- und Prüfungsberechtigung fortgilt.

§ 7

Dissertation

(1) Mit der schriftlichen Promotionsleistung ist die
Befähigung zu selbstständiger vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit nachzuweisen und ein Fortschritt der wissenschaft-
lichen Erkenntnis anzustreben.

(2) Als schriftliche Promotionsleistung, die in deutscher,
englischer oder mit Zustimmung des Promotionsausschus-
ses in einer anderen Wissenschaftssprache abzufassen ist,
kann vorgelegt werden:

a) eine Arbeit, die eine in sich abgeschlossene Darstellung
der Forschungsarbeiten und ihrer Ergebnisse enthält
(Monographie). Diese Arbeit kann ganz oder auch in
Teilen bereits zuvor veröffentlicht worden sein.

b) eine Arbeit, die aus veröffentlichten und/oder unveröf-
fentlichten Einzelarbeiten besteht, die in ihrer Gesamt-
heit eine einer Dissertation gemäß Buchstabe a) gleich-
wertige Leistung darstellt (kumulative Dissertation).
Eine kumulative Arbeit, die einen Gesamttitel erhalten
muss, besteht zusätzlich zu den in § 7 Absätze 5 und 6
vorgesehenen Angaben aus einer Einleitung und einem
verbindenden Text, der die in die kumulative Arbeit ein-
gefügten Einzelarbeiten übergreifend interpretiert,
bewertet und diskutiert.

(3) Bei schriftlichen Promotionsleistungen gemäß
Absatz 2, die in Zusammenarbeit mit anderen Wissen-
schaftlerinnen oder Wissenschaftlern entstanden sind,
muss der Anteil der Doktorandin oder des Doktoranden
eindeutig abgrenzbar und bewertbar sein. Die Doktorandin
oder der Doktorand ist verpflichtet, ihren oder seinen
Anteil bei Konzeption, Durchführung und Berichtsabfas-
sung im Einzelnen darzulegen.

(4) Die Doktorandin oder der Doktorand muss alle
Hilfsmittel und Hilfen angeben und an Eides statt versi-
chern, die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Hilfsmittel benutzt zu haben. Die
Arbeit darf nicht schon einmal in einem früheren Promo-
tionsverfahren angenommen oder als ungenügend beurteilt
worden sein. In Zweifelsfällen sind Arbeiten aus früheren
Promotionsverfahren zum Vergleich vorzulegen. 

(5) Die Doktorandin oder der Doktorand legt in den Fäl-
len, in denen Vorveröffentlichungen der Dissertation oder
von Teilen der Dissertation gemäß Absatz 2 Buchstabe a
oder Buchstabe b erfolgt sind, zugleich mit der Dissertation
eine Publikationsliste vor, aus der erkenntlich wird, welche
Publikationen der Dissertation bereits erfolgt sind und wel-
che Arbeiten oder Teile von Arbeiten aus der Dissertation
zur Publikation eingereicht wurden oder im Druck befind-
lich sind. Darin eingeschlossen sind auch solche Publika-
tionen, in denen der Doktorand oder die Doktorandin Teile
der Arbeit für Publikationen in Co-Autorenschaft verwen-
det und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Diese
Liste der Vorveröffentlichungen muss die jeweiligen voll-
ständigen bibliographischen Nachweise enthalten. Ihr ist
die schriftliche Versicherung der Doktorandin oder des
Doktoranden beizufügen, dass diese Liste der Vorveröffent-
lichungen vollständig ist und alle publizierten oder zur
Publikation eingereichten oder im Druck befindlichen

Teile der Dissertation enthält, die bereits vorveröffentlicht
wurden oder werden.

(6) Die Dissertation muss auf dem Titelblatt den Namen
der Verfasserin oder des Verfassers, die Bezeichnung als an
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Ham-
burg – AMBSL – eingereichte Dissertation und das Jahr der
Einreichung enthalten sowie ein Vorblatt für die Namen der
Gutachterinnen oder Gutachter vorsehen. Als Anhang muss
sie Kurzfassungen ihrer Ergebnisse in deutscher und eng-
lischer Sprache enthalten. Falls die Dissertation in einer
anderen Sprache als Deutsch oder Englisch verfasst wurde,
muss sie zusätzlich auch eine Zusammenfassung in dieser
anderen Sprache enthalten. 

(7) Die Dissertation ist in jeweils vier maschinenschrift-
lichen, gebundenen Exemplaren und zusätzlich auf einem
Datenträger in einem gängigen Textverarbeitungspro-
gramm verfasst (in der Regel als doc-Datei) bei der AMBSL
einzureichen. Dem Datenträger ist die schriftliche Versi-
cherung beizufügen, dass der Text auf dem Datenträger
identisch ist mit dem der maschinenschriftlichen Fassung.
Jede Gutachterin und jeder Gutachter erhält ein maschi-
nenschriftliches Exemplar. Ein maschinenschriftliches
Exemplar und der Datenträger verbleiben bei der AMBSL
und werden in geeigneter Form archiviert. 

§ 8

Prüfungskommission

(1) Für jedes Promotionsverfahren bildet der Promo-
tionsausschuss eine Prüfungskommission, nachdem die
Doktorandin oder der Doktorand die Dissertation einge-
reicht hat oder die Betreuerin bzw. der Betreuer bescheinigt
hat, dass die Einreichung unmittelbar bevorsteht. Er
bestellt aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommis-
sion eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden
Vorsitzenden, die jeweils Mitglieder der AMBSL sein müs-
sen.

(2) Die Prüfungskommission besteht aus mindestens
drei im Promotionsverfahren prüfungsberechtigten Perso-
nen, davon mindestens zwei Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrern oder habilitierte Mitglieder der AMBSL.
Für die Prüfungsberechtigung gilt § 6 Absätze 2 und 3 ent-
sprechend. Ein Mitglied der Prüfungskommission muss der
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg
angehören. Die Betreuerin bzw. der Betreuer ist grundsätz-
lich als Mitglied der Prüfungskommission zu bestellen.
Mindestens ein Mitglied muss in dem Fachgebiet der Dis-
sertation wissenschaftlich ausgewiesen sein. Der Prüfungs-
kommission soll nicht mehr als eine Hochschullehrerin
oder ein Hochschullehrer angehören, die oder der ent-
pflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden ist. 

(3) Für aus zwingenden Gründen ausscheidende oder
längere Zeit verhinderte Mitglieder der Prüfungskommis-
sion ergänzt der Promotionsausschuss die Prüfungskom-
mission unter Beachtung der Maßgaben von Absatz 2 ent-
sprechend.

(4) Die Aufgaben der Prüfungskommission sind:

a) Bewertung der Dissertation auf der Grundlage der vor-
liegenden Gutachten und evtl. Stellungnahmen nach § 9
Absatz 5,

b) Durchführung und Bewertung der Disputation,

c) Festlegung der Gesamtnote gemäß § 12.
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(5) Die Prüfungskommission tagt nicht öffentlich.

(6) Die Prüfungskommission fasst Beschlüsse mit der
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. Alle Abstim-
mungen über Leistungsbewertungen bedürfen der Mitwir-
kung aller Mitglieder der Prüfungskommission. Sie erfol-
gen offen, Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Ent-
scheidungen über Leistungsbewertungen dürfen nur bei
Beteiligung aller Mitglieder der Prüfungskommission an
der Abstimmung getroffen werden.

§ 9

Begutachtung der Dissertation

(1) Der Promotionsausschuss bestellt die Gutachterin-
nen oder Gutachter für die Dissertation zugleich mit der
Bildung der Prüfungskommission gemäß § 8 Absatz 1 und
Absatz 2 dieser Promotionsordnung. 

(2) Als Gutachterin oder Gutachter für die Dissertation
ist grundsätzlich ein Mitglied der Betreuungskommission
zu bestellen. Eine weitere Gutachterin oder einen weiteren
Gutachter bestellt der Promotionsausschuss. Mindestens
eine Gutachterin oder ein Gutachter muss Professorin oder
Professor der Fakultät für Rechtswissenschaft der Univer-
sität Hamburg sein. Mindestens eine Gutachterin oder ein
Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation angehö-
ren. Berühren wesentliche methodische oder sachliche
Aspekte der Dissertation ein Fachgebiet, das hauptsächlich
in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll die weitere
begutachtende Hochschullehrerin oder der weitere begut-
achtende Hochschullehrer dieser Fakultät angehören. § 6
Absatz 3 bleibt unberührt. 

(3) Die Gutachten sind unabhängig voneinander zu ver-
fassen und innerhalb von zwölf Wochen nach ihrer Anfor-
derung einzureichen. Fristüberschreitungen sind gegenü-
ber dem Promotionsausschuss schriftlich zu begründen.
Die Mitglieder des Promotionsausschusses und der Prü-
fungskommissionen müssen die Gutachten vertraulich
behandeln. Die Gutachten müssen die Bedeutung der Dis-
sertation und ihrer Ergebnisse in einem größeren
Zusammenhang würdigen und etwaige Mängel darstellen.
In der Gesamtbeurteilung hat jede Gutachterin oder jeder
Gutachter entweder die Annahme unter Angabe einer
Bewertung nach § 10 oder die Ablehnung zu empfehlen.
Gehen aus einem Gutachten die erforderlichen Beurteilun-
gen nicht eindeutig hervor, wird das Gutachten zur Überar-
beitung zurück gegeben. Dem Gutachter ist in diesem Fall
eine Nachfrist von vier Wochen zu gewähren.

(4) Weichen die Bewertungen in den Gutachten um
mehr als eine Note voneinander ab, oder bewertet einer der
Gutachter oder eine der Gutachterinnen die Dissertation
mit „nicht bestanden“ und empfiehlt die Nichtannahme,
während der andere Gutachter oder die andere Gutachterin
die Annahme empfiehlt, so bestellt der Promotionsaus-
schuss eine weitere Gutachterin oder einen weiteren Gut-
achter, der in Kenntnis der beiden ersten Gutachten inner-
halb von zehn Wochen ein weiteres Gutachten zur Disserta-
tion vorlegen soll.

(5) Nach Abschluss der Begutachtung ist die Disserta-
tion mit den Gutachten zwei Wochen lang im Promotions-
büro der AMBSL auszulegen. Alle gemäß § 6 Absätze 2 und
3 zur Betreuung einer Dissertation berechtigten Mitglieder
der AMBSL können die Dissertation und die Notenvor-
schläge einsehen und eine schriftliche Stellungnahme abge-
ben, die den Promotionsunterlagen beizufügen ist. Dieser
Personenkreis ist vom Promotionsausschuss in geeigneter
Weise über die Auslegung der Dissertation zu informieren.
Zusätzlich haben die Mitglieder des Promotionsausschus-

ses und der jeweiligen Prüfungskommission während der
Auslagefrist das Recht, auch die Gutachten einzusehen. Der
Promotionsausschuss kann für den Fall, dass Stellungnah-
men während der Auslegefrist eingehen, eine externe Gut-
achterin oder einen externen Gutachter bestellen.

§ 10

Entscheidung über die Annahme der Dissertation
und Ansetzung der Disputation

(1) Nach Ablauf der Auslagefrist entscheidet die Prü-
fungskommission über die Annahme oder Ablehnung der
Dissertation, die Zulassung der Doktorandin oder des Dok-
toranden zur Disputation sowie über die Festsetzung des
Prädikates der Dissertation. Sie verwendet folgende, ohne
Mittelwerte festzusetzende Prädikate:

– mit Auszeichnung (with distinction; summa cum laude;
0,7) für

a) Arbeiten, die zu bedeutsamen wissenschaftlichen
Erkenntnissen geführt haben mit neuen, originellen
Untersuchungs- bzw. Beobachtungsmethoden, die
von dem Doktoranden oder der Doktorandin selbst-
ständig entwickelt und durchgeführt worden sind,
oder

b) empirische oder experimentelle Arbeiten mit neuen
bedeutsamen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die
auf der Basis eines selbstständig erarbeiteten Ver-
suchsplanes und mit selbstständig entwickelten
Untersuchungsmethoden gewonnen worden sind
und ein hohes Maß an Originalität aufweisen, oder

c) andere Arbeiten, die auf Grund ihrer analytischen
Fragestellung zu neuen bedeutsamen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen geführt haben. Diese wurden
durch einen neuen, originellen Denkansatz oder ein
komplexes theoretisches Modell ermöglicht, die der
Doktorand oder die Doktorandin selbst entwickelt
und überzeugend dargestellt hat;

– sehr gut (very good; magna cum laude; 1) für

a) anspruchsvolle Beobachtungsstudien, die zu neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt haben und
im Wesentlichen von der Doktorandin oder dem
Doktoranden selbstständig geplant und durchge-
führt worden sind, oder

b) empirische oder experimentelle, methodisch schwie-
rige Arbeiten, die zu neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen geführt haben, unter Einbeziehung
neuer bzw. durch die Doktorandin oder den Dokto-
randen modifizierter Methoden bei im Wesentlichen
selbstständiger Planung und Durchführung der
Arbeiten oder

c) andere Arbeiten, die, gestützt auf eine umfassende
Bearbeitung der Literatur oder kritischer Analyse
bestehender Daten und Auffassungen, zu einer von
der Doktorandin oder dem Doktoranden eigenstän-
dig entwickelten und überzeugend begründeten
neuen wissenschaftlichen Erkenntnis oder Auffas-
sung geführt haben;

– gut (good; cum laude; 2) für

a) selbstständig durchgeführte Beobachtungsstudien
mit klarer Fragestellung zur Gewinnung neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse oder

b) empirische oder experimentelle Arbeiten unter Ein-
beziehung verschiedener etablierter, schwieriger
Methoden mit selbstständiger Durchführung der
Experimente/Untersuchung, Arbeitsplanung und
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Strukturierung des Aufgabenkomplexes durch die
Doktorandin oder den Doktoranden oder

c) andere Arbeiten, die bei vorgegebener wissenschaft-
licher Problematik ein deutliches Maß eigener Initi-
ative der Doktorandin oder des Doktoranden zur
Entwicklung wissenschaftlicher Lösungswege erken-
nen lassen;

– genügend (sufficient; rite; 3) für

a) selbstständig durchgeführte Beobachtungsstudien
mit begrenzter Fragestellung (z.B. „retrospektive
Studien“), die im Wesentlichen solide Arbeiten auf
normalem Standard sind und keine wesentlichen
neuen Erkenntnisse oder besonders originelle Frage-
stellungen und Vorgehensweisen enthalten oder

b) empirische oder experimentelle, im Wesentlichen
nachvollziehende Arbeiten mit etablierten Metho-
den oder

c) andere Arbeiten überwiegend referierenden Charak-
ters, die bei vorgegebener wissenschaftlicher Proble-
matik noch ein erkennbares Maß eigener Initiative
der Doktorandin oder des Doktoranden zur Ent-
wicklung wissenschaftlicher Lösungswege erkennen
lassen;

– nicht bestanden (not sufficient; non rite).

(2) Sofern beide Gutachterinnen oder Gutachter die Dis-
sertation als nicht bestanden bewerten oder wenn bei diver-
gierenden Gutachten, von denen eines zu dem Ergebnis
„nicht bestanden“ geführt hat, auch das gemäß § 9 Absatz 4
eingeholte Drittgutachten zum Ergebnis „nicht bestanden“
gelangt, teilt der Promotionsausschuss der Doktorandin
oder dem Doktoranden dieses Ergebnis schriftlich mit. Die-
ser Mitteilung sind die schriftlichen Gutachten beizufügen.
Der Doktorandin oder dem Doktoranden wird zugleich
mitgeteilt, dass die Möglichkeit besteht, die Dissertation in
Kenntnis der Kritik aus den Gutachten zu verbessern. Der
Doktorandin oder dem Doktoranden wird eine Frist von
vier Wochen gesetzt, innerhalb derer erklärt werden kann,
ob ein solcher Nachbesserungsversuch unternommen wer-
den soll. Sofern die Doktorandin oder der Doktorand einen
Nachbesserungsversuch unternimmt, ist die Dissertation
der AMBSL in der Regel spätestens 12 Monate nach der
Mitteilung gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 über die Nachbesse-
rungsoption einzureichen. Die Prüfungskommission teilt
der Doktorandin oder dem Doktoranden diese Frist schrift-
lich mit. Die Prüfungskommission wie auch die Gutachter-
innen und Gutachter sollen im Fall der Nachbesserung die-
selben sein, wie bei der ersten Bewertung. In begründeten
Ausnahmefällen kann der Promotionsausschuss eine andere
Prüfungskommission und/oder andere Gutachterinnen
oder andere Gutachter einsetzen. Im Übrigen gelten die
Regelungen der §§ 8, 9 dieser Promotionsordnung.

(3) Erklärt die Doktorandin oder der Doktorand nicht
fristgerecht, die Möglichkeit der Nachbesserung der Disser-
tation wahrnehmen zu wollen, oder wird die Nachbesse-
rung nicht form- und fristgerecht eingereicht oder wird die
nachgebesserte Dissertation von den Gutachtern überein-
stimmend als nicht bestanden bewertet oder lautet bei
divergierenden Gutachten eines „nicht bestanden“ und
gelangt das gemäß § 9 Absatz 4 einzuholende Drittgutach-
ten gleichfalls zum Ergebnis „nicht bestanden“, dann ist die
Dissertation endgültig abzulehnen. 

(4) Im Falle der endgültigen Ablehnung der Dissertation
erklärt die Prüfungskommission ohne Ansetzung der Dis-
putation die Promotion für nicht bestanden und begründet
die Entscheidung. Die Ablehnung ist der Doktorandin oder
dem Doktoranden durch die Promotionsausschussvorsit-

zende oder den Promotionsausschussvorsitzenden schrift-
lich unter Angabe der Begründung dieser Entscheidung
durch die Prüfungskommission und mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung versehen mitzuteilen.

(5) Nach Annahme der Dissertation teilt die Prüfungs-
kommission der Doktorandin oder dem Doktoranden ihre
Entscheidung sowie den Termin der Disputation mit. Sie
soll innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang des
letzten Gutachtens durchgeführt werden. Über begründete
Ausnahmen entscheidet auf Antrag die oder der Vorsit-
zende des Promotionsausschusses. Eine solche Ausnahme
liegt insbesondere dann vor, wenn die AMBSL zentrale Ter-
mine zur Durchführung der Disputationen organisiert. Zur
Disputation lädt die oder der Vorsitzende des Promotions-
ausschusses ein. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen; ein
Verzicht auf diese Frist ist möglich. Mit der Ladung zur
Disputation sind dem Prüfling auch die Gutachten zur Dis-
sertation zur Verfügung zu stellen.

(6) Kann die Doktorandin oder der Doktorand den
angesetzten Termin aus wichtigem Grund nicht wahrneh-
men, ist unter Wahrung der Ladungsfrist ein neuer Termin
anzusetzen. Versäumt die Doktorandin oder der Doktorand
die Disputation unentschuldigt, so gilt sie als nicht bestan-
den. Dies ist der Doktorandin oder dem Doktoranden
schriftlich unter Angabe von Gründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzuteilen. Erklärt die
Doktorandin oder der Doktorand ihren oder seinen Ver-
zicht auf die Durchführung der Disputation, so ist die Pro-
motion nicht bestanden. Dies ist der Doktorandin oder dem
Doktoranden von der oder dem Promotionsausschussvor-
sitzenden schriftlich unter Angabe von Gründen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzuteilen. 

§ 11

Disputation

(1) Die Disputation hat den Zweck, die Fähigkeit der
Doktorandin oder des Doktoranden zur mündlichen Dar-
stellung und Erörterung wissenschaftlicher Probleme nach-
zuweisen. Die Disputation kann in deutscher oder eng-
lischer Sprache stattfinden. Der Promotionsausschuss soll
entsprechenden Wünschen der Doktorandin oder des Dok-
toranden in dieser Hinsicht folgen. Über die Durchführung
der Disputation in einer anderen Wissenschaftssprache ent-
scheidet der Promotionsausschuss auf Antrag der Dokto-
randin oder des Doktoranden. Es ist sicher zu stellen, dass
alle Mitglieder der Prüfungskommission die Prüfungsspra-
che beherrschen. Die Disputation ist für Mitglieder der
AMBSL sowie der Fakultät für Rechtswissenschaft der Uni-
versität Hamburg öffentlich, es sei denn, die Doktorandin
oder der Doktorand widerspricht. Die oder der Vorsitzende
kann, sofern die ordnungsgemäße Durchführung der Dis-
putation dies erforderlich macht, die Öffentlichkeit aus-
schließen; die Mitglieder des Promotionsausschusses und
des Dekanats gehören nicht zur Öffentlichkeit in diesem
Sinne. Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann in
Ausnahmefällen andere Hochschulmitglieder sowie Ange-
hörige der Doktorandin oder des Doktoranden als Zuhörer
zur Disputation zulassen, sofern die Doktorandin oder der
Doktorand nicht widerspricht. Die Mitglieder der Prü-
fungskommission sind verpflichtet, an der Disputation teil-
zunehmen. 

(2) Die Disputation beginnt mit einem höchstens
20minütigen Vortrag, in dem die Doktorandin oder der
Doktorand die wesentlichen, in einem maximal zweiseiti-
gen Thesenpapier vorzulegenden Ergebnisse der Disserta-
tion und deren Bedeutung in größerem fachlichen
Zusammenhang darstellt und erläutert. Anschließend ver-
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teidigt die Doktorandin oder der Doktorand die Disserta-
tion. Dazu kann sich die Doktorandin oder der Doktorand
insbesondere mit dem Inhalt der Gutachten auseinanderset-
zen. Sie bzw. er beantwortet weitere Fragen von Mitgliedern
der Prüfungskommission. Die Fragen können sich auch auf
die Einordnung der Probleme der Dissertation in größere
wissenschaftliche Zusammenhänge beziehen. Die Ausspra-
che soll etwa 30 Minuten dauern.

(3) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission
koordiniert die wissenschaftliche Aussprache und entschei-
det über Vorrang und nötigenfalls Zulässigkeit von Fragen. 

(4) Die Mitglieder der Prüfungskommission bestellen
eines ihrer Mitglieder zur Protokollführerin oder zum Pro-
tokollführer. Die Protokollführerin oder der Protokollfüh-
rer führt ein Protokoll über den Ablauf der Disputation.
Das Protokoll ist zu den Promotionsunterlagen zu nehmen.
Das Protokoll muss folgende Angaben enthalten:

– Tag/Uhrzeit/Ort der Disputation,

– Anwesenheitsliste der Mitglieder der Prüfungskommis-
sion,

– Note der Dissertation,

– stichpunktartige Angabe der behandelten Themen,

– Benotung der Disputation,

– Gesamtnote nach § 12,

– Besondere Vorkommnisse.

Das Protokoll ist von der Protokollantin oder dem Pro-
tokollanten und der oder dem Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission zu unterzeichnen.

§ 12

Entscheidung über die Disputation und die Promotion

(1) Im Anschluss an die Disputation bewertet die Prü-
fungskommission in nicht öffentlicher Sitzung die Disputa-
tion unter Verwendung der in § 10 Absatz 1 angegebenen
Bewertungsprädikate. Sodann legt die Prüfungskommis-
sion die Gesamtnote unter Verwendung der in § 10 Absatz 1
angegebenen Bewertungsprädikate fest. In die Bildung der
Gesamtnote geht die Bewertung der Dissertation zu drei
Vierteln, die Bewertung der Disputation zu einem Viertel
ein. Die Gesamtnote der Promotion lautet nach Rundung
des entsprechenden arithmetischen Mittels auf eine Stelle
hinter dem Komma wie folgt:

„mit Auszeichnung“ (with distinction; 
summa cum laude; 0,7 – 0,81),

„sehr gut“ (very good; 
magna cum laude; 0,82 – 1,0),

„gut“ (good; cum laude; 1,1 – 2,0),

„genügend“ (sufficient; rite; 2,1 – 3,0). 

(2) Die Prüfungskommission informiert die Doktoran-
din oder den Doktoranden über die Einzelbewertungen für
die Dissertation und Disputation sowie die Gesamtnote. 

(3) Nach Festsetzung der Gesamtnote durch die Prü-
fungskommission erhält die Doktorandin oder der Dokto-
rand ein Zwischenzeugnis, das den Titel der Dissertation,
die Einzelprädikate von Dissertation und Disputation
sowie das Gesamtprädikat enthält. Dieses Zwischenzeugnis
berechtigt nicht zum Führen des Doktorgrades.

(4) Ist die Disputation nicht bestanden, so ist die
begründete Entscheidung der Doktorandin oder dem Dok-
toranden von der oder dem Promotionsausschussvorsitzen-
den schriftlich innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. Die

Disputation darf dann einmal frühestens nach einem,
spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 

(5) Ist auch die zweite Disputation nicht bestanden, so
erklärt die Prüfungskommission die Promotion für nicht
bestanden (not sufficient; non rite) und begründet ihre Ent-
scheidung. Die Entscheidung wird der Doktorandin oder
dem Doktoranden von der oder dem Promotionsausschuss-
vorsitzenden schriftlich und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehen innerhalb von zwei Wochen mitgeteilt. 

§ 13

Veröffentlichungs- und Ablieferungspflicht

(1) Die Dissertation ist innerhalb von zwei Jahren nach
Vollzug der Promotion zu veröffentlichen. Kann die Veröf-
fentlichung nicht innerhalb der festgelegten Zeit erfolgen,
so kann die bzw. der Vorsitzende des Promotionsausschus-
ses auf begründeten Antrag hin die Frist verlängern. 

(2) Der Promotionsausschuss legt im Einklang mit den
Anforderungen der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg fest, wie viele Exemplare der gedruckten oder ver-
vielfältigten Dissertation die Doktorandin oder der Dokto-
rand abzuliefern hat. Er legt außerdem fest, in welcher
Weise gedruckte Exemplare durch solche auf anderen Infor-
mationsträgern ersetzt werden können. 

§ 14

Promotionsurkunde

(1) Über die Promotion wird eine Urkunde in englischer
und in deutscher Sprache ausgestellt. In der Urkunde wer-
den das Promotionsfach, der Titel der eingereichten Disser-
tation, die Prädikate der Dissertation und der Disputation,
die Gesamtnote sowie das Datum der erfolgreich bestande-
nen Disputation angegeben.

(2) Stellt sich vor der Aushändigung der Promotionsur-
kunde heraus, dass die Voraussetzungen für die Aberken-
nung der Promotion vorliegen, wird die Urkunde der
Antragstellerin oder dem Antragsteller nicht ausgehändigt.
Diese Entscheidung ist der Antragstellerin oder dem
Antragsteller schriftlich unter Angabe von Gründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen.

(3) Sobald die Mitteilung über die Erfüllung der Veröf-
fentlichungspflicht gemäß § 13 eingegangen ist, gewährt der
Promotionsausschuss umgehend die Erlaubnis zur soforti-
gen Führung des Doktorgrades. Die Erlaubnis zur vorzeiti-
gen Titelführung kann vom Promotionsausschuss auch
gewährt werden, wenn die zeitlich bestimmte vertragliche
Vereinbarung mit einem entsprechenden Verlag über die
Publikation der Dissertation vorgelegt wird. Erfolgt die
Publikation innerhalb einer weiteren Frist, die vom Promo-
tionsausschuss im Einzelfall zu bestimmen und der Dokto-
randin oder dem Doktoranden mitzuteilen ist, nicht, ist die
Titelführungsbefugnis zu widerrufen. 

§ 15

Widerspruch und Überprüfung des Verfahrens

Die Bewerberin bzw. der Bewerber hat das Recht, gegen
Entscheidungen nach dieser Promotionsordnung Wider-
spruch einzulegen. Hilft die Prüfungskommission dem
Widerspruch nicht ab, ist die Angelegenheit dem Wider-
spruchsausschuss (§ 66 HmbHG) vorzulegen. 
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§ 16
Gemeinsame Promotion mit ausländischen Einrichtungen

(1) Das Promotionsverfahren kann gemeinsam mit aus-
ländischen Hochschulen oder gleichgestellten Bildungs-
oder Forschungseinrichtungen durchgeführt werden, wenn
a) die Antragstellerin oder der Antragsteller die Vorausset-

zungen für die Zulassung zum Promotionsverfahren an
der AMBSL erfüllt und

b) die ausländische Einrichtung nach ihren nationalen
Rechtsvorschriften das Promotionsrecht besitzt und der
von dieser Einrichtung zu verleihende Grad im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes anzuerkennen wäre.

(2) Die Durchführung des gemeinsamen Promotions-
verfahrens muss vertraglich geregelt werden. Die vertrag-
lichen Regelungen gelten neben den Bestimmungen dieser
Promotionsordnung. Bei ihrer Vereinbarung sind hinsicht-
lich der Anforderungen und des Verfahrens zur Sicherstel-
lung der Gleichwertigkeit die Regelungen dieser Promo-
tionsordnung zu berücksichtigen. Es muss einvernehmlich
festgelegt werden, welche Promotionsordnung anzuwenden
ist. Die auswärtige Promotionsordnung muss gegebenen-
falls in deutscher oder englischer Übersetzung vorgelegt
werden, damit festgestellt werden kann, ob diese in Anfor-
derungen und Verfahren der Promotionsordnung der
AMBSL gleichwertig ist. Ist die ausländische Promotions-
ordnung maßgeblich, muss sichergestellt werden, dass die
essentiellen Regelungen der Promotionsordnung der
AMBSL ebenfalls gewährleistet werden.

(3) Die Doktorandin oder der Doktorand muss an den
beteiligten Einrichtungen zugelassen sein.

(4) Die Sprachen, in der die Dissertation verfasst werden
kann, müssen vertraglich geregelt werden. Die Dissertation
muss stets eine deutsche und eine englische Zusammenfas-
sung enthalten. Sofern die Dissertation in einer anderen
Sprache als Deutsch oder Englisch abgefasst wurde, muss
sie auch eine Zusammenfassung in dieser dritten Sprache
enthalten.

(5) Die Prüfungskommission wird paritätisch mit
jeweils zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern
oder habilitierten Mitgliedern der beteiligten Institutionen
aus jeder beteiligten Hochschule oder gleichwertigen For-
schungs- oder Bildungseinrichtung besetzt. Beide Gutach-
terinnen oder Gutachter sind Mitglieder der Kommission.
Die Kommission kann auf Antrag um bis zu zwei weitere
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder habili-
tierte Mitglieder der beteiligten Institutionen erweitert wer-
den, wobei die paritätische Besetzung erhalten bleiben
muss. Es muss sichergestellt sein, dass Prüfungskommis-
sionsmitglieder die Prüfungssprache beherrschen. 

(6) Bei divergierenden Notensystemen in beiden Län-
dern muss eine Einigung erfolgen, wie die gemeinsam fest-
gestellten Prüfungsnoten benannt und einheitlich doku-
mentiert werden. 

(7) Es wird von beiden Universitäten gemeinsam eine
zweisprachige Promotionsurkunde nach dem von der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) entwickelten Muster

ausgestellt. Damit erwirbt die Doktorandin oder der Dokto-
rand das Recht, den Doktorgrad entweder in der deutschen
oder in der ausländischen Form zu führen. Es wird jedoch
nur ein Doktorgrad verliehen.

§ 17

Verfahren bei Täuschung und Aberkennung
des Grades einer Doktorin oder eines Doktors

(1) Hat die Doktorandin oder der Doktorand im Promo-
tionsverfahren eine vorsätzliche Täuschung begangen, so
kann der Promotionsausschuss nach Anhörung des oder der
Betroffenen die Promotion für nicht bestanden erklären. 

(2) Ist der Grad einer Doktorin oder eines Doktors zum
Zeitpunkt des Bekanntwerdens einer solchen Täuschung
bereits verliehen, so kann er vom Promotionsausschuss
nach vorheriger Anhörung des Betroffenen oder der Betrof-
fenen nachträglich aberkannt und entzogen werden. Eine
solche Aberkennung erfolgt insbesondere dann, wenn die
Täuschung Leistungen in solchen Teilen der Promotion
betrifft, die für die Bewertung der Dissertation oder Dispu-
tation oder die Gesamtnote einen wichtigen Stellenwert
hatten.

(3) Für die Aberkennung des Grades einer Doktorin
oder eines Doktors gelten im Übrigen die gesetzlichen
Bestimmungen.

§ 18

Verfahrenseinstellung, Rücktritt,
neues Promotionsverfahren

(1) Sind seit der Zulassung zum Promotionsverfahren
mehr als acht Jahre vergangen, so kann der Promotionsaus-
schuss nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und Stel-
lungnahme der Betreuerin oder des Betreuers und nach
Anhörung der Doktorandin oder des Doktoranden das Ver-
fahren einstellen. Der Einstellungsbescheid ist zu begrün-
den. Er erfolgt schriftlich durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden des Promotionsausschusses. Ein erneuter
Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren wird
dadurch nicht ausgeschlossen.

(2) Die Doktorandin oder der Doktorand hat bis zum
Eingang des zuerst eingehenden Gutachtens das Recht zum
Rücktritt. Die bisherigen Verfahrensschritte gelten nach
einem Rücktritt nicht als Promotionsverfahren. 

§ 19

Inkrafttreten und Übergangsregelungen

Diese Promotionsordnung tritt am Tag nach der
Bekanntmachung, frühestens aber mit der wirksamen
Errichtung der AMBSL in Kraft. 

Hamburg, den 13. Dezember 2010

Universität Hamburg
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